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Datum:

Landauer Transportgesellschaft

Doll KG

Gleisstraße 1

DE-68766 Hockenheim

Fürst Transporte GmbH

Kurze Straße 2

DE-31832 Springe

Telefon:

Telefax:

01521 239 25 19 Sachbearbeiter:

Telefon:

Telefax:

Mail:

Reinhard Schramek

06205-2092-140
06205-2092-5140

reinhard.schramek@ltg.eu

Mail: d.snoch@fuersttransporte.com

zu Händen:

Schnellzahlung innerhalb von 5 Tagen möglich!

Siehe Hinweise auf der letzten Seite!> <
Übernehmen Sie gemäß telefonischer Absprache:

Tourenhinweis:

Tautliner / ADR GOODS

Plates: WPR 5712T/ DWR 3353R

IPT- PERGANDE GmbH 

Wilfried-Pergande-Platz 1-2

DE-06369 Weißandt-Gölzau

1

IMPERIAL Chemical Logistics Gm

c/o BASF SE

DE-38300 Wolfenbuttel

Auftrag: HOC 24009832Ladestelle: Ladungsübernahme für:

04.03.2024 06:30 - 14:00 UhrLadetag: Ladezeit:

2608029465Referenz:

3538553174 22 Palette, Holz, 1200x Revystar+Priaxor  1 ST Pappkis 16.835 kg(13,6 Ldm.)

davon Kisten aus Pappe 792
UN 3082,UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.(SOLVENT NAPHTHA, TRIAZOL 

DERIVAT),9,III, ( - ), umweltgefährdend

15999kg

ADR-Notfallnummer LTG:  +49 170 8504545

3538553174 1 Palette, Holz, 1200x Revystar+Priaxor  1 ST Pappkis 404 kg

davon Kisten aus Pappe 19
UN 3082,UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.(SOLVENT NAPHTHA, TRIAZOL 

DERIVAT),9,III, ( - ), umweltgefährdend

384kg

ADR-Notfallnummer LTG:  +49 170 8504545

3538553174 1 Palette, Holz, 1200x Revystar+Priaxor  1 ST Pappkis 192 kg

davon Kisten aus Pappe 9
UN 3082,UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.(SOLVENT NAPHTHA, TRIAZOL 

DERIVAT),9,III, ( - ), umweltgefährdend

182kg

ADR-Notfallnummer LTG:  +49 170 8504545

LKW Plane

Load-ref:     2608029465

Unload-ref:   498442028

Pal.-change:  no

original-POD. non

Tautliner

ADR GOODS

driver need mats/belts and corners

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Die ADSp 2017 weichen (in Ziffer 23) hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für 

Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, in dem Sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadensort auf 2 SZR/kg 

und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Mio. EUR je Schadenfall sowie 2,5 Mio. EUR je Schadenereignis mindestens 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind u.a. 

68766 Hockenheim

Getränkelogistik

Gleisstraße 5

Tel. 06205 / 2092-200

Fax  06205 / 2092-5200

hockenheim2@ltg.eu

68766 Hockenheim

Industrielogistik

II. Industriestraße 1

Tel. 06205 / 2092-700

Fax  06205 / 2092-5700

hockenheim4@ltg.eu

68766 Hockenheim

Gleisstraße 1

Tel. 06205 / 2092-100

Fax  06205 / 2092-5100

hockenheim@ltg.eu

85748 Garching

Robert-Bosch-Straße 9d

Tel. 089 / 320093-0

Fax  089 / 320093-335

garching@ltg.eu

93055 Regensburg

Junkersstraße 14

Tel. 0941 / 7085-0

Fax  0941 / 7085-180

regensburg@ltg.eu

94036 Passau

Heininger Straße 69/71

Tel. 0851 / 885-0

Fax  0851 / 885-35

passau@ltg.eu

USt-ID-Nr.:

DE 129995335

Handelsregister:

A 1274 Landau/Pf.
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Datum:

IMPERIAL Chemical Logistics Gm

c/o BASF SE

Wendessener Str. 11c

DE-38300 Wolfenbuttel

08:00 - 11:00 Uhr

2
05.03.2024

Entladestelle:
Entladetag:

Termin:

LKW Plane

Load-ref:     2608029465

Unload-ref:   498442028

Pal.-change:  no

original-POD. non

Tautliner

ADR GOODS

driver need mats/belts and corners

17.431 kgLademittel: Gesamt-Gewicht:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es ist ausschließlich Ihre Verpflichtung, dass Ihre eingesetzten Fahrzeuge über einen entsprechend ausreichenden HGB- 

oder bei internationalen Transporten, über einen ausreichenden CMR-Versicherungsschutz verfügen und die erforderlichen 

Genehmigungen vorweisen können.

Abweichend von §431 HGB haften Sie mit bis zu 40 SZR (Sonderziehungsrechte) für jedes Kilogramm des Rohgewichts der 

Ladung.

Sie verpflichten sich, das Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im Güterkraftverkehr und das Mindestlohngesetz strikt einzuhalten. 

Eine Weitergabe dieses Transportauftrages durch Sie an Dritte wird untersagt. Für den Fall, dass durch unseren Disponenten 

ausdrücklich einer Weitergabe zugestimmt wurde, ist ein Einsatz der Firmengruppe Mazur (z. B. AGMAZ, LUK MAZ oder 

IMPERIA) ausdrücklich ausgeschlossen. . Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter frei, die 

auf einer Verletzung seiner Verpflichtungen aus dem Mindestlohngesetz oder auf der Verletzung der Verpflichtungen vom 

ihm unbefugt beauftragter Nachunternehmer beruhen. Der Auftragnehmer versichert in der Lage zu sein, den Auftrag unter Einhaltung 

der Vorschriften der Fahrpersonalverordnung und der Vorschrift der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 auszuführen.

Kundenschutz gilt als vereinbart und wird bei Nichtbeachtung mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- EUR pro Verstoß geahndet. Die 

genannten Termine sind Fixtermine und von daher zwingend einzuhalten. Für evtl. durch Ihr Verschulden entstehende Kosten, Sonderfahrten, 

Produktionsausfälle etc. halten wir Sie voll haftbar. Bei auftretenden Problemen (z. B. Ladeverzögerungen, Ablieferhindernissen, Fehlmengen, Bruch, 

etc.) sind wir sofort zu unterrichten. Im Anschluss daran sind uns die Ablieferbelege per E-Mail zu übermitteln.

Sie sind dazu verpflichtet, ein Verfahren zu haben, dass die Handhabung von nicht konformen Produkten regelt. Diese Produkte entsprechen nicht 

mehr den Kundenanforderungen, da sie z. B. beschädigt wurden. Das Verfahren umfasst die Identifikation, Umgang, Erfassung und Analyse solcher 

Produkte, sowie das Einleiten von Korrekturmaßnahmen.

Im Falle einer Nichtgestellung des Fahrzeuges sind wir berechtigt eine Ausfallfracht in Höhe von 1/3 der vereinbarten Fracht zu berechnen!

Standgeldvergütungen für Wartezeiten können erst dann vergütet werden, wenn die Wartezeiten über 4 Stunden hinaus gehen und im betreffenden 

Fall eine schriftliche Abstimmung mit der LTG erfolgt ist. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen zu diesem Transportauftrag sind nicht gültig. 

Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Anzahl und Art der Packstücke sind zu kontrollieren.

Unsachgemäße Verladung muss vom Fahrer zum Schutz der Ware moniert und ggf. korrigiert werden. Der Fahrer hat die Ware gegen etwaige 

Transportschäden bestmöglichst zu schützen. Geeignete Ladungssicherungen (z. B. Spanngurte, Klemmbretter, Luftpolster, Antirutschmatten, ...) sind 

vom Fahrer zum Ladungsschutz anzubringen.

Das Fahrzeug und die Transporteinheiten müssen funktionsfähig besenrein und geruchsneutral an der Ladestelle ankommen. Bei temperaturgeführten 

Produkten ist eine Temperaturkontrolle zwingend notwendig. Unterschiedliche Produktgruppen müssen klar getrennt werden, um eine Kontamination 

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Die ADSp 2017 weichen (in Ziffer 23) hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für 

Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, in dem Sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadensort auf 2 SZR/kg 

und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Mio. EUR je Schadenfall sowie 2,5 Mio. EUR je Schadenereignis mindestens 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind u.a. 

68766 Hockenheim

Getränkelogistik

Gleisstraße 5

Tel. 06205 / 2092-200

Fax  06205 / 2092-5200

hockenheim2@ltg.eu

68766 Hockenheim

Industrielogistik

II. Industriestraße 1

Tel. 06205 / 2092-700

Fax  06205 / 2092-5700

hockenheim4@ltg.eu

68766 Hockenheim

Gleisstraße 1

Tel. 06205 / 2092-100

Fax  06205 / 2092-5100

hockenheim@ltg.eu

85748 Garching

Robert-Bosch-Straße 9d

Tel. 089 / 320093-0

Fax  089 / 320093-335

garching@ltg.eu

93055 Regensburg

Junkersstraße 14

Tel. 0941 / 7085-0

Fax  0941 / 7085-180

regensburg@ltg.eu

94036 Passau

Heininger Straße 69/71

Tel. 0851 / 885-0

Fax  0851 / 885-35

passau@ltg.eu

USt-ID-Nr.:

DE 129995335

Handelsregister:

A 1274 Landau/Pf.



 50445479
04.03.2024

3 von 3Transportauftrag
Bei Rechnungsstellung bitte immer angeben!!!

Seite:

Datum:

zu verhindern. Es erfolgt keine Verladung zusammen mit chemischen Produkten oder stark riechenden Produkten!

Mit Auftragsannahme verpflichten Sie sich, die bei den jeweiligen Lade- und Entladestellen geltenden Vorgaben und 

Hygienerichtlinien einzuhalten. Dabei handelt es sich insbesondere um die Einhaltung von Abständen, Tragen von Masken 

und das Mitführen der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zum Nachweis des Impf-, Genesenen- oder Teststatus zu 

CoVID19.

Bei den von uns genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise all in. Zusätzlich anfallende Kosten oder Gebühren werden nur nach schriftlicher 

Zustimmung durch unser Haus anerkannt.

Lademittel und Ladehilfsmittel sind sofort bei Ladungsübernahme zu tauschen. Den Nachweis des Tauschvorganges haben Sie zu erbringen. Bis zum 

Eingang Ihrer Frachtrechnung (diese erwarten wir binnen 10 Tagen nach Transportübernahme) geben wir Ihnen die Möglichkeit, einen etwaig 

entstandenen Lademittel- oder Ladehilfsmittelsaldo bei der Abgangsstation frachtfrei auszugleichen und per Beleg nachzuweisen. Diese Frist zum 

Saldenausgleich ist nicht verlängerbar. Den Nachweis müssen Sie zu Ihrer Entlastung mit Ihrer Frachtrechnung incl. allen Abliefernachweisen jeweils 

im Original bei uns binnen 2 Wochen nach Abholdatum einreichen. Sobald uns Ihre Frachtrechnung samt zugehörigen Belegen vorliegt, ist eine 

nachträgliche Anlieferung der Lademittel zum Ausgleich Ihres Saldos nicht mehr möglich. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir im Falle eines 

entstandenen Lademittelsaldos Ihrem Unternehmen pro Europalette einen Betrag von 17,50 EUR, pro Gitterbox 90,00 EUR und pro Düsseldorfer 

Palette 7,50 EUR in Rechnung stellen werden. Zuzüglich belasten wir Ihnen mit dieser Rechnung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 EUR. 

Haben Sie Ihren Frachtpapieren keinen Tauschnachweis beigefügt, werden wir unsere Lademittelrechnung mit Ihrer Transportrechnung verrechnen.

Ein körperlicher Ausgleich der Lademittel und Ladehilfsmittel nach Eingang Ihrer Transportrechnung ist nicht mehr möglich, weil wir mit dem 

Rechnungserlös einen Ersatzkauf der Lademittel veranlassen. Sollten Sie dennoch versuchen, uns die Lademittel zum Ausgleich etwaiger Rechnungen 

anzuliefern, müssen wir die Annahme ablehnen.

Wir erwarten Ihre Transportrechnung per Post und begleichen diese nach Eingang aller Originalbelege (mit Stempel, Unterschrift und 

Anlieferdatum des Empfängers versehen) und Erledigung der Lademittel (Rückgabe oder Berechnung) nach einem Monat. Die Zahlungsfrist 

beginnt mit Eingang aller hierfür benötigten Unterlagen.

Im Übrigen arbeiten wir auf Grundlage der "Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017" (ADSp 2017). Als Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten gilt München als vereinbart.

Bei falscher Rechnungsadresse geht die Rechnung unbearbeitet, mit der Bitte um korrekte Neuerstellung, zurück.

Rechnungserstellung an: Landauer Transportgesellschaft Doll KG

per Mail an      rechnung@ltg.eu (Rechnung und Ablieferbelege in einer PDF-Datei)

Nur wenn Original-Ablieferbeleg gefordert sind, ist die Rechnung per Post einzureichen.

Frachtpreis netto all in430,00 €

Dieser Transportauftrag wurde in allen Punkten vorher telefonisch vereinbart und ist 

auch ohne Gegenbestätigung ihrerseits bindend. Wird diesem nicht binnen 1 Stunde 

widersprochen, so gilt er als bestätigt. Bitte teilen Sie uns die von Ihnen gewünschte 

Zahlungsweise mit!

5 Tage abzgl. 3% Skonto
Ihr Kennzeichen: 

Unterschrift

 

30 Tage netto

Zahlungen erfolgen immer freitags!

Datum: Montag, 4. März 2024 Reinhard Schramek
(digitales Fax, auch ohne Unterschrift gültig)

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Die ADSp 2017 weichen (in Ziffer 23) hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für 

Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, in dem Sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadensort auf 2 SZR/kg 

und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Mio. EUR je Schadenfall sowie 2,5 Mio. EUR je Schadenereignis mindestens 2 SZR/kg, beschränken. Die ADSp sind u.a. 
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